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Stadt Boppard 
FB 1 - Steuern, Gebühren u. Beiträge 
Mainzer Straße 46 
56154 Boppard 
 
 

 
 
 
 

V E R G N Ü G U N G S S T E U E R A N M E L D U N G 
 

(für die Besteuerung von Geräten mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen u. ähnlichen Unternehmen 
sowie in Gast- u. Schankwirtschaften sowie an sonstigen der Öffentlichkeit zugänglichen Orten 

gemäß Vergnügungssteuersatzung der Stadt Boppard vom 19.09.2011) 
 
 

für den Monat: ____________________/20____ 
 

 
 
 
 
 
 

 
Hinweise: 
 

Steuersatz 
Der Steuersatz beträgt für das Halten eines Gerätes mit Gewinnmöglichkeit für jeden angefangenen 
Kalendermonat in Spielhallen, Internetcafés oder ähnlichen Unternehmen 12 v.H. des Einspielergeb-
nisses, mindestens jedoch 122,00 €, in Schank- und Speisewirtschaften, Beherbergungsbetrieben, 
Vereins-, Kantinen- oder ähnlichen Räumen sowie an anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Orten 10 
v.H. des Einspielergebnisses, mindestens jedoch 30,00 € (§ 7 Abs. 5 der o.g. Satzung). 

Abweichende Besteuerung 
Der Steuerschuldner kann bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit, die in Gast- und Schankwirtschaften und 
an sonstigen der Öffentlichkeit zugänglichen Orten aufgestellt sind, anstelle der Besteuerung nach dem 
Einspielergebnis, eine Besteuerung mit einem Festbetrag i.H.v. monatlich 60,00 € beantragen. Der An-
trag auf abweichende Besteuerung ist bis zum 15. eines Monats vor der beabsichtigten Umstellung zu 
stellen. Die abweichende Besteuerung hat eine Mindestgültigkeit von sechs Monaten nach der Umstel-
lung. Eine Rückkehr zur Besteuerung nach dem Einspielergebnis kann unter Beachtung der Mindest-
gültigkeit schriftlich bis zum 15. eines Monats vor der beabsichtigten Umstellung gegenüber der Stadt 
beantragt werden. Im Falle der abweichenden Besteuerung wird die Steuer durch Bescheid festgesetzt 
(§ 10 der o.g. Satzung). 
 
Vierteljährliche Steueranmeldung 
Auf Antrag kann die Steueranmeldung für jedes Kalendervierteljahr zugelassen werden. Die Steueran-
meldung ist bis zum 15. Tag nach Ablauf eines Kalendervierteljahres der Stadt einzureichen und gleich-
zeitig die errechnete Steuer an die Stadtkasse zu entrichten (§ 13 Abs. 4 der o.g. Satzung). 
  

b.w. 

Name: 
 
 
Anschrift: 
 
 
Telefon: 
 
 

Bürger-Nr.: 

  Ansprechpartner: 
 

  Frau Marina Dusek 
  Tel:  06742/103-74 
  Fax: 06742/103-9974 
  E-Mail: Marina.Dusek@boppard.de 

Die Vergnügungssteueranmeldung nebst Zählwerkausdruck ist bis zum 15. Tag nach  
Ablauf eines Monats einzureichen. Gleichzeitig ist die errechnete Steuer  

an die Stadtkasse Boppard (Konten siehe unten) zu entrichten. 



 V E R G N Ü G U N G S S T E U E R A N M E L D U N G      

  für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit (Geldspielgeräte)  

    
 

 

Aufstellort Gerätehersteller Gerätename Gerätenummer 
Ablesezeitraum 

TT.MM.JJJJ 

Einspielergebnis 
gem. § 7 Abs. 1 
VgnSt-Satzung 

Steuer 
Spielhallen: 
12 % des 

Einspielergebnisses, 
mindestens 122,- € 

Gaststätten: 
10 % des 

Einspielergebnisses, 
mindestens 30,- € 
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Es wird versichert, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht wurden. 

 
Summe: 

 
 

 

 
 
 
 

_____________________________ _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift/Firmenstempel 

Abrechnung für Monat: ________________________ 

 

Anlagen: ______ Zählwerkausdrucke 


